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I. Amtlicher Teil

Erste Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Auswahl, Fortbildung und 
Entschädigung der Mentorinnen und Mentoren des Vorbereitungsdienstes an 

den öffentlichen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Vom 3. November 2014

Die Verwaltungsvorschrift über die Auswahl, Fortbildung und Entschädigung der Mentorinnen und Mentoren des Vorbereitungsdienstes 
an den öffentlichen Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 18. August 2010 (Mittl.bl. BM M-V S. 570) wird wie folgt 
geändert: 

1.	 Nummer 1.1 wird wie folgt gefasst:

	� „Die Schulleiterinnen und Schulleiter der Seminar- und Aus-
bildungsschule benennen die Mentorinnen und Mentoren 
unter Beteiligung des Örtlichen Personalrats, der Gleichstel-
lungsbeauftragten sowie der zuständigen Schwerbehinderten-
vertretung.“

2.	 Nummer 2.1 wird folgender Satz angefügt: 

	� „Dazu hospitieren sie im erforderlichen Umfang im Unter-
richt während der gesamten Ausbildungszeit.“

3.	 Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

	 „4.	 Abminderung der Unterrichtsverpflichtung

		�  Die Unterrichtsverpflichtung der Mentorinnen und Men-
toren wird durch Anrechnungsstunden gemäß der Landes-
verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an staatli-
chen Schulen in der jeweils geltenden Fassung gemin-
dert.“ 

4.	 Die Nummern 4.1 bis 4.4 werden aufgehoben. 

5.	� Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1.  Au-
gust 2014 in Kraft.

Schwerin, den 3. November 2014

Der Minister für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Mathias Brodkorb

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 426 
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In Nummer 6 Satz 3 werden die Wörter „Verwaltungsvorschrift 
„Festsetzung der Unterrichtsverpflichtungen der Lehrkräfte in 
Mecklenburg-Vorpommern““ durch die Wörter „der Landesver-
ordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an staatlichen Schulen 
in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. August 2014 
in Kraft.

Erste Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Schulische Bildung 
von Kindern aus Familien beruflich Reisender

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Vom 3. November 2014

Die Verwaltungsvorschrift über die Schulische Bildung von Kindern aus Familien beruflich Reisender vom 2.  Dezember  2007  
(Mittl.bl. BM M-V S. 586) wird wie folgt geändert: 

Schwerin, den 3. November 2014

Der Minister für Bildung,
Wissenschaft und Kultur

Mathias Brodkorb

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 427
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Die Anlage 2 wird wie beigefügt gefasst.

Leistungsbewertung im Sportunterricht

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 332

– Berichtigung –

Folgende Korrektur ist vorzunehmen: 

Schwerin, den 3. November 2014

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 428

Anlage 2 

Rundenlauf (6min) 
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Der Bundeswettbewerb Mathematik wird auch 2015 wieder ver-
anstaltet. Beteiligen können sich Schülerinnen und Schüler aller 
Klassenstufen an Schulen in Deutschland, die zur Hochschulreife 
führen. Der Wettbewerb richtet sich in seinen Anforderungen aber 
schwerpunktmäßig an die Klassen 9 bis 12/13. 

Die erste Runde des Wettbewerbs 2015 beginnt Anfang Dezember 
2014, dann werden die Ausschreibungsunterlagen an die Schullei-
tungen versandt. Das Aufgabenblatt steht zusätzlich auf der Web-
seite des Bundeswettbewerbs Mathematik zum Herunterladen zur 
Verfügung. Einsendeschluss für die erste Runde ist der 1. März 
2015.

Der Bundeswettbewerb Mathematik möchte bei Schülerinnen und 
Schülern Interesse an der Mathematik wecken und wach halten. 
Mit interessanten und anspruchsvollen Aufgaben will er sie anre-
gen, sich eine Zeit lang intensiv mit Mathematik zu beschäftigen. 
Mathematisch Interessierten soll so die Möglichkeit gegeben wer-
den, ihre Fähigkeiten zu erproben und weiter zu entwickeln. 
Neben dem mathematischen Schulwissen muss man zur Teilnah-
me vor allem auch Ausdauer mitbringen.

Ein Wettbewerbslauf besteht aus drei Runden. In den ersten bei-
den Runden werden je vier Aufgaben aus unterschiedlichen Berei-
chen der Elementarmathematik gestellt. Sie müssen in Hausarbeit 
selbstständig gelöst und schriftlich ausgearbeitet werden. Die 
Aufgaben sind nicht direkt an den Schulstoff gebunden. In der 
ersten Runde sind auch Gruppenarbeiten zugelassen. In der dritten 
Runde werden die Berechtigten zu einem Kolloquium mit Mathe-

matikern und Mathematikerinnen aus Universität und Schule ein-
geladen. In dieser Runde werden anhand von fachlichen Einzelge-
sprächen die Bundessieger und -siegerinnen ermittelt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger der ersten und zweiten Runde 
erhalten Urkunden, in der zweiten Runde zusätzlich Geldpreise. 
Auf Grund der Beteiligung der Studienstiftung des deutschen Vol-
kes am Kolloquium werden die Bundessieger und -siegerinnen im 
Falle eines Studiums an einer wissenschaftlichen oder technischen 
Hochschule in die Förderung der Studienstiftung gemäß deren 
Regelungen aufgenommen.

Träger des Bundeswettbewerbs Mathematik ist Bildung & Bega-
bung gemeinnützige GmbH, gefördert wird er vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung und dem Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft. Die Kultusminister und Schulbehörden 
der Länder unterstützen den Wettbewerb und befürworten die 
Teilnahme.

Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle des Wettbewerbs, wo 
auch zusätzliche Ausschreibungsunterlagen angefordert werden 
können.

Bundeswettbewerb Mathematik | Kortrijker Str. 1 | 53177 Bonn
Telefon: 0228 – 9 59 15-20 | Fax: 0228 – 9 59 15-29
E-Mail: info@bundeswettbewerb-mathematik.de
Web: www.bundeswettbewerb-mathematik.de

Mittl.bl. BM M-V 2014 S. 429

II. Nichtamtlicher Teil

Bundeswettbewerb Mathematik 2015
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